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Investitionsförderung Agroforst

Zuwendungszweck
Mit der Förderung werden Investitionen zur Einrichtung von Agroforstsystemen für eine 
nachhaltige, umwelt- und klimaschonende Landbewirtschaftung unterstützt.

Gegenstand der Förderung
Förderfähig sind Investitionen zur Einrichtung von streifenförmigen Gehölzflächen, welche 
dem vorrangigen Ziel der Rohstoffgewinnung oder Nahrungsmittelproduktion dienen (§ 4 
Absatz 2 GAPDZV). Die Einrichtung kann auf Ackerland und Dauergrünland erfolgen.



Investitionsförderung Agroforst

Finanzierung

60 %

40 % Landesmittel (Landeshaushaltsordnung)

Bundesmittel (KTF-Mittel über GAK-Rahmenplan)

2026 2027 2028

1.100.000 €
140.000 €

110.000 €

2029

80.000 €
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Förderausschlüsse

Landankauf, Anwuchspflegemaßnahmen, Umsatzsteuer, unbare Eigenleistungen, gesetzl. 
vorgeschr. Planungsarbeiten, Erwerb lw. Produktionsrechte
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Zuwendungsempfangende

➢ Landwirte im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115, die  eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit gemäß der Festlegung durch die Mitgliedstaaten im Einklang mit 
Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115 ausüben. Die Festlegung ist in § 3 GAPDZV  
erfolgt.
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Zuwendungsvoraussetzungen

1. Fördergebietskulisse
2. Eigentumsnachweis oder Einverständniserklärung
3. Investitionskonzept und Pflanzkonzept

➢ Vereinfachungen hinsichtlich Öko-Regelung 3 berücksichtigt
4. Erforderliche Genehmigungen

➢ Zustimmung der UNB nach Prüfung der Förderausschlüsse:
o Naturschutzgebiete,
o wertvolle Grünlandbiotope
o § 14 Abs. 1 BNatSchG
o § 34 Abs. 1 BNatSchG (Natura 2000)

➢ 5. Sicherstellung der Gesamtfinanzierung
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Höhe der Zuwendung

➢ bis zu 1.290 Euro je ha Gehölzstreifen bei der Pflanzung von Gehölzen für den Kurzumtrieb
(i.S.v. § 6 Abs. 3 GAPDZV),

➢ bis zu 3.860 Euro je ha Gehölzstreifen bei der Pflanzung von Sträuchern, 
➢ bis zu 4.430 Euro je ha Gehölzstreifen bei der Pflanzung von Bäumen, die der 

Nahrungsmittel- oder Stamm-/Wertholzproduktion oder für beide Zwecke genutzt 
werden,

➢ bis zu 5.000 Euro je ha Gehölzstreifen bei der Pflanzung von Bäumen, die der 
Nahrungsmittel- oder Stamm-/Wertholzproduktion oder für beide Zwecke dienen, 
einschließlich Sträuchern zur Unterpflanzung und

➢ zusätzlich 270 Euro je ha Gehölzstreifen bei der Pflanzung von mehr als fünf Gehölzarten
je ha Gehölzstreifen.

➢ Insgesamt maximal 50.000 Euro je Zuwendungsempfangenden
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Verfahren

➢ Online-Antragsverfahren

➢ Untere Landwirtschaftsbehörde bestätigt Pflanzkonzept

➢ Untere Naturschutzbehörde prüft Förderausschlüsse nach BNatSchG

➢ Bewilligungsstelle ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

➢ Alle Zuwendungsvoraussetzungen müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung erfüllt sein

➢ Kontinuierliche Antragstellung
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